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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
 

Zulassungsnummer:  Z-65.40-339 

Antragsteller: Afriso-Euro-Index GmbH 
Lindenstraße 20  
74363 Güglingen  

Zulassungsgegenstand: Leckageerkennungssystem 
Öl-Wasser-Warngerät Typ ÖWWG 3 

Geltungsdauer bis: 31. Januar 2008 

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.  
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst fünf Seiten und zwei Anlagen. 
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.  

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.  

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender 
des Zulassungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur 
Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 
Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.  

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Sonde eines 
Leckageerkennungssystems mit der Bezeichnung Öl-Wasser-Warngerät Typ ÖWWG 3. 
Die Sonde ist über eine maximal 50 m lange zweiadrige Signalleitung mit einem Signalteil 
verbunden. Das Signalteil enthält die Stromversorgung, die Anzeige- und Bedienelemente 
sowie sämtliche elektronischen Komponenten zur Auswertung und Umformung des Son-
densignals. Außerdem steht im Signalteil ein potentialfreier Relaiskontakt zum Anschluss 
eines Außensignals zur Verfügung. Das Leckageerkennungssystem meldet ausgelaufene 
Flüssigkeiten in Auffangvorrichtungen, Pumpensümpfen, Domschächten und Kabelkanä-
len von Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Flüssigkei-
ten. Die Sonde ist an Ihrer Spitze mit einem Kaltleiter ausgestattet, der im betriebsmäßi-
gen unbenetzten Zustand ständig erwärmt ist und im Signalteil das Anziehen eines 
Schaltrelais bewirkt. Durch das Eintauchen der Sonde in eine Flüssigkeit kühlt der Kalt-
leiter ab. Das führt zu einer sprunghaften Änderung des Widerstandes im Kaltleiter, das 
Schaltrelais fällt ab und es wird optisch und akustisch Alarm ausgelöst. (Aufbau des 
Leckageerkennungssystems siehe Anlage 1) 
(2) Die Sonde darf bei der Lagerung nichtbrennbarer wassergefährdender Flüssigkeiten 
und brennbarer wassergefährdender Flüssigkeiten der Gefahrklasse A III nach VbF1, wie 
Heizöl EL nach DIN 51 603-12, Heizöl L oder M nach DIN 51 603-23, Dieselkraftstoff nach 
DIN EN 5904 –DK, dünnflüssige Schmier- und Hydrauliköle, Pflanzen- und Transformato-
renöle, Frostschutzmittel sowie Öl-Wassergemische verwendet werden. Die Sonde darf 
unter atmosphärischem Druck bei Temperaturen von –5 ºC bis max. +40 ºC eingesetzt 
werden. 
(3) Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird nur der Nachweis der Funk-
tionssicherheit des Zulassungsgegenstands im Sinne von Satz (1) erbracht. 
(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prüf- oder Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (z.B. 1. Verordnung zum Gerätesicherheitsge-
setz - Niederspannungsrichtlinie -, Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von 
Geräten - EMVG-Richtlinie -, 11. Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz - Explosions-
schutzverordnung -) erteilt. 
(5) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallen für den Zulassungsge-
genstand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung und Bauartzulassung nach § 19 h 
WHG5. 

2 Bestimmungen für das Bauprodukt 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 
(1) Die Sonde ist unter den in Abschnitt 1 aufgeführten Bedingungen funktions- und be-
triebssicher. Sie setzt sich aus folgenden gegebenenfalls medienberührenden Teilen aus 
folgenden Werkstoffen zusammen: 

                                            
1  VbF Januar 1997 Verordnung über Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung 

brennbarer Flüssigkeiten zu Lande 
2 DIN 51 603-1 März 1998 Flüssige Brennstoffe, Heizöle, Teil 1: Heizöl EL Mindestanforderungen 
3  DIN 51 603-2 April 1992 Flüssige Brennstoffe; Heizöle; Heizöle L, T und M; Anforderungen, 

Prüfung 
4 DIN EN 590 Februar 2000 Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge, Dieselkraftstoff, Anforderungen und 

Prüfverfahren 
5  WHG 11. November 1996 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) 
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- Kaltleitersonde: Glas 
- Sondenkörper: PA 6 
- Vergussmasse: 3M Scotch Cast No 815 dauerelastisch, 2 Komponenten 
- Kabel: Ölflex 100 
Die Sondenspannung beträgt max. 12 V. 
(2) Der Nachweis der Funktionssicherheit des Zulassungsgegenstands im Sinne von Ab-
schnitt 1 Satz (1) wurde in Anlehnung an die "Zulassungsgrundsätze für Überfüllsicherun-
gen" des Deutschen Instituts für Bautechnik vom Mai 1999 erbracht. 
(3) Die Teile des Leckageerkennungssystems, die nicht Gegenstand dieser allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung sind, dürfen nur verwendet werden, wenn sie den Anforde-
rungen des Abschnitts 3 - Allgemeine Baugrundsätze - und des Abschnitts 4 - Besondere 
Baugrundsätze - der Zulassungsgrundsätze für Überfüllsicherungen des DIBt 
- Stand Mai 1999 - entsprechen. Sie brauchen jedoch keine Zulassungsnummer zu 
haben. 

2.2 Herstellung und Kennzeichnung 
2.2.1 Herstellung 

Die Sonde darf nur im Werk des Antragstellers hergestellt werden. Es muss hinsichtlich 
Bauart, Abmessungen und Werkstoffen den in der Anlage 2 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung aufgeführten Unterlagen entsprechen. 

2.2.2 Kennzeichnung 
Die Sonde, deren Verpackung oder deren Lieferschein, muss vom Hersteller mit dem 
Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnun-
gen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die 
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. Darüber hinaus sind die Teile des Zulas-
sungsgegenstandes mit der Typbezeichnung zu versehen: 

2.3 Übereinstimmungsnachweis 
2.3.1 Allgemeines 

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Sonde mit den Bestimmungen dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung muss für das Herstellwerk mit einer Übereinstimmungs-
erklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und 
einer Erstprüfung des Leckageerkennungssystems durch eine hierfür anerkannte Prüf-
stelle erfolgen. 

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 
Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufüh-
ren. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist eine Stückprüfung jeder 
Sonde oder deren Einzelteile durchzuführen. Durch eine Stückprüfung hat der Hersteller 
zu gewährleisten, dass die Werkstoffe, Maße und Passungen sowie die Bauart dem 
geprüften Baumuster entsprechen und die Sonde funktionssicher ist. 
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
− Bezeichnung der Sonde, 
− Art der Kontrolle oder Prüfung, 
− Datum der Herstellung und der Prüfung des Zulassungsgegenstandes, 
− Ergebnisse der Kontrollen oder Prüfungen, 
− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen. 
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen 
Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen 
vorzulegen. 
Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Wenn ein Einzelteil den Anforderun-



Seite 5 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-65.40-339 vom 10. Januar 2003 

 

19031.02 

gen nicht entspricht, ist es so zu handhaben, dass eine Verwechslung mit übereinstim-
menden Zulassungsgegenständen ausgeschlossen ist. Nach Abstellung des Mangels ist 
- soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die 
betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen. 

2.3.3 Erstprüfung der Sonde durch eine anerkannte Prüfstelle 
Im Rahmen der Erstprüfung sind die in Anlehnung an die "Zulassungsgrundsätze für 
Überfüllsicherungen" aufgeführten Funktionsprüfungen durchzuführen. Wenn die der all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrunde liegenden Nachweise an Proben aus 
der laufenden Produktion erbracht wurden, ersetzen diese Prüfungen die Erstprüfung. 

3 Bestimmungen für den Entwurf 

Die Sonde darf für die wassergefährdenden Flüssigkeiten verwendet werden, die in Ab-
schnitt 1(2) aufgeführt sind und andere Flüssigkeiten, die ein ähnliches Korrosionsverhal-
ten aufweisen. Die Flüssigkeiten dürfen nicht zur Dickflüssigkeit neigen oder zu Verkle-
bungen oder festen Ablagerungen führen. 

4 Bestimmungen für die Ausführung 

(1) Das Leckageerkennungssystem muss nach Abschnitt 3.3 und 3.4 der Betriebsan-
leitung6 eingebaut werden. Mit dem Einbauen, Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen 
des Zulassungsgegenstandes dürfen nur solche Betriebe beauftragt werden, die für diese 
Tätigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 19 l WHG sind. Vom Sachkundigen ist nach 
Prüfung des Leckageerkennungssystems eine Einbau- und Prüfbescheinigung auszustel-
len. 
(2) Die Tätigkeiten nach (1) müssen nicht von Fachbetrieben ausgeführt werden, wenn 
sie nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen sind 
oder der Hersteller des Zulassungsgegenstandes die Tätigkeiten mit eigenem sachkundi-
gen Personal ausführt. Die arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen bleiben unberührt. 
(3) Das Leckageerkennungssystem darf nur außerhalb von explosionsgefährdeten Berei-
chen installiert werden. 

5 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung und wiederkehrende 
Prüfungen 

(1) Das Leckageerkennungssystem muss in Anlehnung an die "Zulassungsgrundsätze für 
Überfüllsicherungen" und Anhang 2 - "Einbau- und Betriebsrichtlinie für Überfüllsicherun-
gen" -, betrieben werden. Der Anhang und die Technische Beschreibung sind vom Her-
steller mitzuliefern. Die Funktionsfähigkeit des Leckageerkennungssystems ist in ange-
messenen Zeitabständen, mindestens aber zweimal im Jahr, zu prüfen. 
(2) Die Prüfung ist so durchzuführen, dass die einwandfreie Funktion des Leckageerken-
nungssystems im Zusammenwirken aller Komponenten entsprechend dem Benetzen der 
Sensoren mit Flüssigkeit nachgewiesen wird. 
(3) Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, die Art der Überprüfung und die Zeitab-
stände im genannten Zeitrahmen zu wählen. 
(4) Stör- und Fehlermeldungen sind in Abschnitt 4.4 der Technischen Beschreibung be-
schrieben. 

 
 
Strasdas Beglaubigt 

                                            
6  Beim DIBt hinterlegte Betriebsanleitung des Antragstellers vom 24.09.1997 


